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epistolarer Charakter aufgeprägt ist. Fleming meint (S. 77b), 
aus den Worten ‘En tuum, o puer amande’ könne man ver­
muthen, dass der Adressat des Briefes den Namen Amandus 
geführt, und weist dann selbst diese Annahme damit zurück, 
‘quod “amande” in codice non cum maiuscula, proprii alicuius 
nominis nota, sed cum minuscula, quacum illud verbum “dili­
gendum” sonat, scribatur. Diese Bemerkung aber ist wohl 
hinfällig, da in unseren Columba-Handschriften die Eigennamen 
niemals durch Kapitale oder Majuskel ausgezeichnet werden. 
Auch abgesehen von dem briefartigen Eingang unterscheidet 
sich das in Rede stehende Schriftstück von den 13 Sermonen, 
die in den Hss. voraufgehen; ich gehe hierauf aber nicht näher 
ein, da mich dies zur Erörterung der Frage nach der Authen­
ticität1 der unter dem Namen Columbas überlieferten Instruc­
tiones führen würde, über welche ich an anderer Stelle zu 
handeln gedenke. — Was nun die handschriftliche Ueberliefe­
rung der übrigen Briefe Columbas anlangt (Fleming, S. 110 
—164), so hat Gundlach schon darauf hingewiesen, dass die 
ersten 4 derselben von Fleming aus einem und demselben 
Bobbienser Codex, die 5. aber von Sirin, dem Ordensbruder 
Flemings, welcher 36 Jahr nach dem Tode des Letzteren die 
Ausgabe der Collectanea besorgte, aus einem andern Manuscript 
entlehnt wurden. Indess befand sich, wie es scheint, die 
5. Epistel auch in dem Codex, aus welchem Fleming die 4 
anderen abgeschrieben hatte. Sirin bemerkt nämlich in dem 
argumentum des 5. Briefes (S. 157): ‘Caeterum epistolae, ut 
hic iacet, sensum in multis evertunt mendae crebrae et fere 
inemendabiles nisi collatione melioris MS., quae causa fuisse 
videtur P. Flemingo eam in sua collectione praetereundi. Ve­
rum ego seorsim repertam . . . caeteris . . . adiungendam 
resolvi’. Mit diesem Sachverhalt stimmt es gut überein, wenn 
in dem Inventar der Bobb. Bibliothek von 1461 zuerst (Peyron, 
S. 20) eine Handschrift mit 5 Briefen Columbas und bald 
darauf (S. 21) ein einzelner Brief desselben erwähnt werden. 
Denn dass die letztgenannte ‘Columbani abbatis epistola’ mit 
der von Sirin einzeln gefundenen Epistel an Gregor d. Gr. 
identisch ist, lässt sich mit Wahrscheinlichkeit daraus abnehmen, 
dass dieselbe einem Bande gregorianischer Schriften einver­
leibt war. Ebenso dürfte der Flemingschen Epistel-Handschrift 
derjenige Codex entsprechen, in welchem laut der Bemerkung 
im Inventar (Peyron S. 20) 5 Briefe Columbas enthalten 
waren, nämlich der auf S. 13 genannte Cod. 48. In diesem 
Falle aber wäre leider wenig Hoffnung vorhanden, einer älteren 
handschriftlichen Ueberlieferung dieser höchst interessanten

1) Hauck hat dieselbe in dem schon angeführten Aufsatz in der Zeit­
schrift für kirchl. Wissensch. u. k. L. bestritten.


